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Tom Stimmrecht

für die Schweizer Frauen

"Es ist doch ein feines Gefühl, wählen zu dürfen". So sagte es spontan
eine der vielen tausend Basler Bürgerinnen, als sie das Wahllokal ver-
liess, in dem sie zum erstenmal ihre Stimmpflicht erfüllt hatte.(Mitte
November wählten Frauen und Männer zusammen die 40 Mitglieder des
Weiteren Bürgerrates.) Ehepaare gingen feierlich miteinander zur Urne;ein
ganz junges Pärchen kam Hand in Hand daher; Mütter mit grösseren und
kleineren Kindern, eine ganze Familie (Kinder und Hunde haben in Basel
Zutritt zu den Wahllokalen!), Krankenschwestern, nach Ladenschluss einige

gehetzte Verkäuferinnens alle kamen mit konzentriertem Gesichtsausdruck,

die einen mehr feierlich, die andern fast ängstlich. Aber alle
lächelten sie beim Herauskommen. "Ist das alles?" fragten viele die
Wahlbeamten, weil sie sich das Wählen komplizierter vorgestellt hatten. Und
eine fügte hinzu: "Aber wenn es auch rasch geht, so fühlt man sich doch
recht stolz, endlich richtig mit dabei zu sein." - An den Bürgerratswahlen

von Mitte November haben sich die Bürgerinnen mit 52,5 i° » die
Bürger mit 54 51 i0 beteiligt.

und der Schweizer Männer

Wie war die Stimmbeteiligung der Schweizer Männer vor hundert Jahren?
Ja, wie stand es mit der Stimmbeteiligung der Schweizer Männer in den
ersten Jahren nach I848, also nach Annahme der Bundesverfassung, die
das allgemeine Stimm- und Wahlrecht für alle männlichen Schweizer Bürger

gebracht hat? Es können hier nur Zahlen aus dem Kanton Zürich
angegeben werden. Doch dürften sie in anderen Kantanen nicht viel anders
ausgesehen haben. Bei den Gesamterneuerungswahlen des Nationalrates von
1845 wiesen die vier eidgenössischen Wahlkreise, die dem Kanton Zürich
zustanden, folgende Stimmbeteiligung auf: der erste Wahlkreis 10
Prozent, die übrigen drei Wahlkreise je 6 Prozent. 1857 zeigte der erste
Wahlkreis eine Beteiligung von 9 Prozent, der zweite eine Beteiligung
von 5>6 Prozent, der dritte und vierte je 15 Prozent. - Diese Zahlen
zeigen, dass die Schweizer Männer sich an ihr neues Recht erst gewöhnen
mussten und am Anfang nur zögernd davon Gebrauch machten. Die Schweizer
Bürgerinnen, die erst 100 Jahre später politische Rechte erhielten: die
Waadtländerinnen, Neuenburgerinnen und Genferinnen sowie die Basler
Bürgerinnen, haben ihre neuen Rechte in viel grösserem Masse benutzt.
So beteiligten sich die Waadtländerinnen an den Ständeratswahlen im Herbst
1959 zu 38 Prozent, die Neuenburgerinnen an den ersten vier Abstimmungen
und Wahlen zwischen 39 und 51 Prozent. In Genf, wo die Stimmbeteiligung
von Männern und Frauen nicht getrennt veröffentlicht wird, haben die
Männer und Frauen zusammen an den Kantonsratswählen im November zu 48 Prozent

an den Wahlen beteiligt. Die Beteiligung der Frauen muss also eine
sehr gute gewesen sein.
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